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und sehbehinderte Personen aus der
Zentralschweiz reserviert. Damit resultieren noch

4732 öffentlich zugängliche Plätze, was eine

Abdeckungsrate von 33,42 Prozent ergibt.
Wollte man diese beibehalten, müssten in den

nächsten Jahren auf Grund der demografischen

Entwicklung rund 730 neue Plätze

geschaffen werden, was einem Investitionsvolumen

von rund 200 Millionen Franken und

jährlichen Betriebskosten von rund 55 Millionen

Franken entsprechen würde.
Verzichtet man aber auf diese zusätzlichen

Betten, reduziert sich die Abdeckungsquote
bis zum Jahr 2010 auf rund 30 Prozent, was

noch immer über dem schweizerischen

Durchschnitt liegt.
Von zehn Personen, die heute in einem Altersund

Pflegeheim leben, bedürfen drei keiner

oder nur geringer Pflege. Wenn diese Personen

länger zu Hause leben und sich im
Bedarfsfall vermehrt durch die Spitex pflegen
lassen, entspricht dies einem beträchtlichen

Reservepotenzial, das den theoretischen

Mehrbedarf von 730 Pflegebetten bei weitem

zu decken vermag.
Auf Grund dieser Überlegungen sieht die neue

Pflegeheimplanung ein Bettenmoratorium bis

2010 vor, auch wenn dadurch in Einzelfällen

Engpässe entstehen können. Das kann

durchaus auch dazu führen, dass nicht alle

Pflegebedürftigen einen Heimplatz in der

eigenen Gemeinde finden, was in kleineren
Gemeinden ohne eigenes Heim heute schon

der Fall ist. Der Verzicht auf einen Ausbau der

Heimplätze verstärkt aber auch die Bedeutung

von ambulanten Angeboten. Daher wird den

Gemeinden empfohlen, zu überprüfen, ob die

Nachtangebote und die übrigen Ergänzungsangebote

wie Mahlzeitendienst, Tagesstätten,
Ferienbetten und Entlastungsangebote für

pflegende Angehörige in genügender Menge
und Qualität vorhanden sind.

Ausnahmen vom Bettenmoratorium sind nur
vorgesehen für ein Spezialheim für die Pflege

von demenzkranken Personen, das als

Modellheim mit Schulungs-, Fort- und

Weiterbildungsangeboten betrieben werden

soll. Zudem ist die Möglichkeit für eine

Ausnahmebewilligung vorgesehen bei

nachgewiesener starker Unterversorgung
einer Region.

Medienmitteilung Staatskanzlei Luzern

Luzern

Behinderte müssen nicht zahlen
Behinderte mit kleinem Einkommen müssen

im Kanton Luzern ab Juli keine Ersatzabgabe

mehr entrichten, wenn sie keinen Feuerwehrdienst

leisten. Dies beschloss der Grosse Rat

im Rahmen der Revision des Feuerschutzgesetzes.

Als Grenze legte er ein steuerbares

Jahreseinkommen von 60000 Franken fest.

Internetportal Zentralschweiz online

St. Gallen
Geld reicht nicht für jedes Heim
Im September 2004 sagte das Stimmvolk des

Kantons St. Gallen Ja zu einer Kürzung der

ausserordentlichen Ergänzungsleistungen. Die

anrechenbare Heimtaxe pro Bewohner und Tag

wurde von 330 auf 270 Franken gesenkt. Dieser

Betrag reicht für einzelne Menschen ohne

Vermögen nicht mehr in jedem Heim.

Sozusagen in letzter Minute konnte verhindert

werden, dass drei Betagte das Rohrschacherber-

ger Haus zum Seeblick verlassen und ins

Altersheim der Stadt Rohrschach wechseln

mussten, weil die Heim- und Pflegetaxen im
Haus zum Seeblick 270 Franken pro Tag

übersteigen und niemand die Mehrkosten trägt. Sie

können nun bleiben, weil ein kurzfristig frei

gewordenes Doppelzimmer zu einem
Viererzimmer ausgebaut wurde und die Betagten

darin günstiger leben als bislang im Einzelzimmer.

Laut Markus Rüdisüli, Leiter des Altersheims

der Stadt Rorschach, wird es mit den 270
Franken eng, wenn die Grundtaxen für Zimmer,

Vollpension, Wäsche und so weiter in einem

Heim bei über 100 Franken liegen und

zusätzlich hohe Pflegebedürftigkeit besteht.

«Für ein durchschnittliches Heim, wie wir es
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Weiterkommen - dank praxisnaher Weiterbildung! berufsbildungszentrum wädenswil

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mit Fachausweis Diplomierte/r Leiter/in in Facility Management

Für Personen, die im hauswirtschaftlichen Bereich eines Grossbetrie- Für Personen mit einer Fach- oder Berufsprüfung in einer Sparte
bes (Heim, Spital, Bildungs- und Kurhaus) tätig sind und Leitungsauf- des Facility Management (FM), die ihre berufliche Qualifikation für

gaben übernommen haben. die vielseitigen Aufgaben im FM erweitern wollen.
• 4 Semester, berufsbegleitend, i Studientag pro Woche • 3 Semester, berufsbegleitend, 1-2 Studientage pro Woche

• Abschluss nach Bestehen der Eidg. Berufsprüfung: • Abschluss nach Bestehen der Höheren Fachprüfung:

Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in mit Fachausweis Diplomierte/r Leiter/in in Facility Management
• Nächster Kurs: Start März 2008, Technopark Zürich • Nächster Lehrgang: Start Herbst 2006, Technopark Zürich

• Informationen: m.blaser@bzw.ch oderTelefon 044 789 98 27 • Infoabend: Mittwoch, 5. April 2006,18-19.306, Technopark Zürich

Anmeldung bitte unter leiter_fm@bzw.ch

Berufsbildungszentrum Wädenswil, Standort Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, www.bzw.ch/weilerbildung
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